
   
 

          

   
    

      

    
    

   
   

  
  

     

  
    

    
  

     

    

    

  

 

   

              

      

      
      

          

          

  

      

      
            

 
                 

         
     

              
    

             

            
           



   
 

    

         

   

      
    

        

   
  

   

   
   

   
     

   

     

      

            

        

  

     

       

    

    

     

       

      

     

   

    

              
              

    

        

            
           



  

        

   

        

        

        

    

    

 

 

 

 

 

 
 

     

        

   

            

    

   

   

     

   
      

             

        
    

      

 

 

 

 
 

 

         

  

 
 
 

 
 
 

        
    

      

    
 

  
  

    
 

   

 
      

          

 

       

      
 

      

            
           



   

        

   
    

 

     

      

       
       

   
           

           

              

        

    

      

      

      

      

      
         

              
           

    

              
           

  

              
         

      
              

            
              

    

      

  

  

            
           









Anlage 2 zum V14605-2/3011028 gültig ab 01.07.2020

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 

zahlt der Auftraggeber folgende Aufwände:

mit einer einmaligen Obergrenze von 134.400,00 € (

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand.

Die Rechnungsstellung erfolgt kalendermonatlich nachträglich gem. Leistungsnachweis.

Preisblatt (für Aufwände)

Der Leistungsnachweis für Personalleistungen wird kalendermonatlich nachträglich erstellt und 

zugesandt. Er gilt für jeden Monat als genehmigt, wenn und soweit der Auftraggeber nicht 

innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt Einwände geltend macht.

Preisblatt erstellt am 24.06.2020

Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 3.0.6 1 von 1 
































